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Umgang mit elektronischer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für 
Auszubildende  

 

  

1. Informationspflicht am 1. Krankheitstag 
 

• Krankmeldung muss am ersten Tag per Mail oder über Untis an die Klassenleitung 
erfolgen. 

• Voraussichtliche Dauer des Fehlens ist anzugeben. 

➢ Klassenbuch: Status „fehlend“  

  

2. Bringepflicht nach Genesung  
 

• Unverzüglich nach Genesung (spätestens zur Zeugniserstellung) müssen 
Auszubildende eine schriftliche Erklärung mit Bestätigung des Betriebs über die 
Krankschreibung vorlegen. 

➢ Klassenbuch: Status „entschuldigt“  

• Auszubildende sind selbst verantwortlich für die Vorlage, nicht der Betrieb. 

• Fehlt die Bestätigung, erfolgt keine Entschuldigung.  

➢ Klassenbuch: Status „unentschuldigt“  

• Die schriftliche Erklärung kann auch per Mail, Brief oder Fax an die Klassenleitung 
gesendet werden. 
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